
298 Besprechungen und An.¡;eigen 
AfkKR 

ImJahre 2004 wurde von der katho­
lischen und der altkatholischen Kirche 
(Utrechter Union) auf intemationaler 
Ebene eine Dialogkommission einge­
setzt, die sich im Laufe von sechsJahren 
elfmal zu mehrtagigen Sitzungen getrof­
fen und imJahre 2009 als Ergebnis ihrer 
Arbeit den vorliegenden Band veroffent­
licht hat. Beide Seiten haben jeweils 
sechs Mitglieder in die Kommission 
entsandt; als Kirchenrechtler war auf 
katholischer Seite Prof. Dr. Heinrich J. F. 
Reinhardt beteiligt. Der eigentliche Ab­
schlussbericht umfasst 38 Seiten; hinzu 
kommt ein 3lseitiger Anhang, in dem 
acht offizielle altkatholische AuBerungen 
aus der Zeit von 1871 bis 1985 über den 
Primat des Bischofs von Rom gesammelt 
sind. Primarer Adressat des Berichts sind 
die beiden Kirchenleitungen, die ihn in 
Auftrag gegeben haben und die ihn nun 
zu beurteilen haben. Zugleich hat eine 
breitere Diskussion über den Bericht 
eingesetzt; ein Ausdruck davon ist Heft 
1-2 von Band 100 (2010) der altkatholi­
schen "Intemationalen Kirchlichen Zeit­
schrift". 

Da die Definitionen des Jurisdikti­
onsprimats und der papstlichen Unfehl­
barkeit geschichtlich gesehen im Mittel­
punkt der Spaltung zwischen katholi­
scher und altkatholischer Kirche standen, 
ist es naheliegend, dass sie auch im Zent­
rum dieses Kommissionsberichts stehen. 
Entgegen einem verbreiteten Vorurteil 
hat die altkatholische Kirche den papstli­
chen Primat niemals als solchen abge­
lehnt, sondem nur in der konkreten 
Ausformung, die er auf dem Ersten 
Vatikanischen Konzil erhalten hat. Wie 
schon der Tite! des Berichts andeutet, 
ordnet der Bericht dieses Thema in 
einen groBeren ekklesiologischen Zu­
sammenhang ein. Aufgrund der auf diese 
Weise festgestellten Übereinstimmungen 
zwischen beiden Kirchen kommt der 

Bericht zu dem Ergebnis, dass ,,die auf 
dem Ersten Vatikanum formulierte Leh­
re des Primats des Papstes, wenn damit 
der Papst nicht aus der Communi<r 
Struktur herausgelüst wird, nicht mehr 
das Gewicht einer kirchentrennenden 
Differenz wie früher haben muss" (Nr. 
39). Das bedeutet allerdings nicht, dass 
die altkatholische Seite ihre Zustimmung 
dazu erklart hatte, dass der papstliche 
Primat in seinem Umfang vom gottli­
chen Recht bestimmt ware und einen 
Jurisdiktionsprimat sowie eine Unfehl­
barkeit in Fragen der Lehre beinhalten 
würde. 

Wenngleich es zu Beginn der Kom­
missionsarbeit nicht vorgesehen war, hat 
sich die Kommission - wie sich dann 
auch im Tite! des Berichts niederge­
schlagen hat - im Laufe ihrer Diskussio­
nen entschieden, die Moglichkeit einer 
"Kirchengemeinschaft" zwischen den 
beiden Kirchen in den Blick zu nehmen. 
Darunter wird verstanden, dass die Ut­
rechter Union zwar als Kirche weiterbe­
steht, zugleich aber in Gemeinschaft mit 
dem Papst steht und ihn etwa im Eucha­
ristischen Hochgebet nennt, ohne aller­
dings im Sinne des CIC/1983 oder des 
CCEO seiner Jurisdiktion unterstellt zu 
sein (Nr. 83 bis 86). 

In einem Abschnitt unter der Über­
schrift "Noch offene Fragen" (Nr. 40 bis 
82) befasst sich der Bericht mit Fragen 
der Ekklesiologie, den beiden Marien­
dogmen von 1854 und 1950, der Frage 
der Ordination von Frauen zum priester­
lichen Dienst sowie einigen ,,offenen 
Fragen kirchenrechtlicher Natur". Zu 
letzteren gehüren die verheirateten Bi­
schofe und Priester, die Rechtsstellung 
von Klerikem und Laien, die aus der 
katholischen in die altkatholische Kirche 
übergetreten sind, sowie die Priesterwei­
he von Frauen. An einer anderen Stelle 
des Berichts (Nr. 12) wird auf ein weite-
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s Problem hingewiesen, namlich die 
~axis der altkatholischen Kirche, in 
bestimmten Fallen nach pastoralen Ge­
sichtspunkten Geschiedene emeut zur 
Trauung und zu den übrigen Sakramen-

ten zuzulassen. 
In der Mehrzahl der Kirchen der Ut-

rechter Union werden auch Frauen zum 
riesterlichen Dienst geweiht. Die in 

~ordamerika verbreitete ,,Polish Natio­
nal Catholic Church" hat die Frauenor­
dination abgelehnt und ist deswegen aus 
der Utrechter Union ausgeschieden (Nr. 
71). Seit 1984 führt sie einen eigenen 
Dialog mit Rom, in dessen Verlauf im 
Jahre 1993 eine pastorale Vereinbarung 
abgeschlossen wurde, aufgrund deren sie 
im Hinblick auf die communicatio in sacris 
gemaB c. 844 den nichtkatholischen 
Kirchen des Ostens gleichgestellt wurde 
(S. 10). Im Vorwort des Berichts (S. 11) 
wird eine Einzelfallentscheidung der 
Glaubenskongregation aus dem J ahre 
1987 erwahnt, aufgrund deren sich auch 
die altkatholischen Kirchen in einer 
vergleichbaren Situation befánden; diese 
Entscheidung weise jedoch darauf hin, 
dass sie keinen offiziellen Charakter in 
dem Sinne tragt, dass sie als maBgebli­
ches Urteil des Apostolischen Stuhls zu 
verstehen sei. Aus heutiger Sicht wird 
man bedenken müssen, dass diese Ein­
zelfallentscheidung zu einem Zeitpunkt 
erging, als es in den Kirchen der Utrech­
ter Union noch nicht die Moglichkeit der 
Ordination von Frauen zum priesterli­
chen Dienst gab (sie wurde erst nach und 
nach seit 1994 eingeführt). Angesichts 
dessen erklart der Bericht, dass bei einer 
Vereinbarung über eine communicatio in 
sacris ,,die Spendung derjenigen Sakra­
mente an romisch-katholische Glaubige 
durch Priesterinnen der Altkatholischen 
Kirche ausgeschlossen sein müsse, deren 
Spendung nach romisch-katholischem 
Verstandnis dem ordinierten Mann vor-

behalten ist" (Nr. 82). Angesichts der 
Tatsache, dass sich beim Sakrament der 
Eucharistie Zelebrant und Spender un­
terscheiden lassen, hatte diese Aussage 
praziser formuliert werden müssen. Ob 
es realistisch ist, zu einer Vereinbarung 
über eine communicatio in sacris zu gelan­
gen, die vom Geschlecht des jeweiligen 
Zelebranten abhangig ist, wird man 
allerdings ohnehin bezweifeln konnen. 

Ulrich Rhode, Frankfurt 

10. Baura, Eduardo (Hg.), Estudios sobre 
la Prelatura del Opus Dei. A los vein­
ticinco años de la Constitución apostolica 
Ut sit, Pamplona: Ediciones Univer­
sidad de Navarra S. A. 2009, 191 S. 
Die ,,Personalpralatur Opus Dei" (ln-

temationale Personalpralatur vom Heili­
gen Kreuz und Werk Gottes), die heute 
in zahlreichen Landem und Bereichen 
der Kirche wirkt, wurde am 28. Novem­
ber 1982 durch die Apostolische Konsti­
tution ,,Ut sit" von Papst Johannes 
Paul 11. errichtet. Ihr Wesen und ihre 
Aufgabe waren seither Gegenstand vieler 
Diskussionen und Publikationen. Im Be­
reich der intemationalen kanonistischen 
Literatur gehürt dazu insbesondere die 
Frage, inwieweit die bisher einzige Per­
sonalpralatur der Katholischen Kirche 
den Vorgaben des kirchlichen Gesetzbu­
ches (ce. 294-297 CIC) entspricht. Sieht 
die kirchenrechtliche Schule des Opus 
Dei auf der Grundlage einer einschlagi­
gen Aussage im papstlichen Gesetz die 
Personalpralatur als ein neues verfas­
sungsrechtliches lnstrument der Heils­
sendung der Kirche, das diese in den 
verschiedenen Teilen der Welt wirksam 
unterstützen mochte, kommt eine andere 
Linie des kanonistischen Diskurses zu 
der Überzeugung, dass das Opus Dei mit 
den kodikarischen Normen nicht voll-
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kommen kongruent ist, welche die Per­
sonalpriilatur der Kirche in Folge der 
nachkonziliaren Gesetzgebung vor allem 
durch Papst Paul VI. als eine Einrichtung 
des kirchlichen Vereinigungsrechtes ver­
stehen. Eine Li:isung dieser für das Leben 
der Kirche nicht irrelevanten Frage ist 
bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht in 
Sicht. Sie wird mi:iglicherweise erst durch 
die Errichtung weiterer Personalpriilatu­
ren nach kodikarischem Vorbild in den 
Blick kommen. 

Im Kontext dieses Diskurses stellen 
die vorliegenden "Estudios sobre la Pre­
latura del Opus Dei" eine wichtige Er­
kenntnishilfe dar. In der vorliegenden 
Fassung eines bereits in italienischer 
Sprache publizierten Tagungsbandes 
werden die elf Beitrage eines Akademi­
schen Festaktes zum 25jahrigen Bestehen 
der "Personalpriilatur Opus Dei", der am 
10. Marz 2008 in der Papstlichen Uni­
versitat "Santa Croce" zu Rom stattfand, 
der kanonistischen Fachwelt in spani­
scher Sprache zuganglich gemacht. Mit 
ihnen liegen Reflexionen verschiedener 
am Prozess der Errichtung und der Fi:ir­
derung der Personalpralatur beteiligten 
Personen vor, die aus der Perspektive 
ihrer jeweiligen Disziplin die Situation 
der Pralatur zu durchdringen suchen. 
Mit der Zusarnmenstellung ist ein inhalt­
lich interessantes und auch formal an­
sprechendes Prospekt zum augenblickli­
chen Verstandnis des Opus Dei entstan­
den, das, zusarnmen rnit den einschlagi­
gen Rechtstexten im Anhang der Veri:if­
fentlichung (S. 187-191), zu einer berei­
chemden Lektüre einladt (vgl. dazu das 
Vorwort des Rektors der Universitat 
"Santa Croce", Mariano Fazio, S. 11 f.). 

Zunachst ist ein rechtshistorischer 
Schwerpunkt auszumachen, der durch 
verschiedene Beitrage vor allem der Ge­
schichte der rechtlichen Entwicklung der 
Priilatur nachgeht. Der Priilat des Opus 

-
Dei, Mons. Javier Echevarría, berichtet 
über die Vorstellungen des Gründers,Jo­
semaria Escrivá de Balaguer y Albás 
bezüglich einer künftigen Rechtsfigur de~ 
am 2. Oktober 1928 entstandenen Opus 
Dei (S. 15-30). Dabei wird dessen Wille 
herausgestellt, das Opus Dei als eine 
,,organische und untrennbare Einheit" 
aus Miinnem und Frauen, Laien und 
Priestem, zu sehen, die in Verbindung 
rnit der kirchlichen Hierarchie steht, 
weltweit organisiert ist und sich dem 
Dienst an der Kirche verpflichtet. Die 
Frage nach der kirchenverfassungsrecht­
lichen Natur wird damit allerdings (noch) 
nicht beantwortet. KardinalJulián Herranz 
zeichnet auf dieser Grundlage in seinem 
Beitrag die Vorbereitungsarbeiten zur 
apostolischen Konstitution "Ut sit" nach, 
um damit zugleich die daran beteiligten 
Personen dankbar in Erinnerung zu 
rufen (S. 31-41). In die historische Auf­
arbeitung gehi:iren ebenfalls die Dar­
legungen von Valentín Gómez-Jglesias C., 
der über das Projekt einer Personalpriila­
tur für das Opus Dei in den Jabren vor 
dem 11. Vatikanischen Konzil berichtet 
(S. 149-158), sowie die Skizzen vonJavier 
Canosa zur konkreten Durchführung der 
papstlichen Bulle ,,Ut sit" mit dem dazu­
gehi:irigen Dekret vom 19. Marz 1983 (S. 
159-167). 

Eine zweite Gruppe von Vortragen 
der ri:irnischen Tagung widmet sich der 
Bedeutung und den Auswirkungen des 
Opus Dei als Personalpriilatur. So legt 
Eduardo Baura zunachst grundsatzlich 
Zielrichtung und Bedeutung der Errich­
tung einer Personalpralatur dar (S. 43-
71 ), wahrend Giuseppe Dalla Torre im 
Anschluss daran auf die zivile Anerken­
nung des Opus Dei (S. 73-89) und Paul 
O'Callaghan auf dessen besondere Sen­
dung (S. 91-107) eingehen. Als wichtige 
Überlegungen erweisen sich die Beitrage 
von Fernando Ocári<::, Vizekanzler der 

179 (2010) 
;_--

Besprechungen und ATL<tigen 301 

a stlichen Universitat "Santa Croce" 
~~ Generalvikar der Pralatur, zum Apo­
stolat der Pralatur ad fidem und zu Fragen 
der ókumene (S. 109-123) sowie von 
Kardinal Camilla Ruini, ehemaliger Kar­
dinaJvikar der Dii:izese von Rom, zum 
Dienst des Opus Dei für und in der 
Diozese (S. 125-131). Zentraler Gedanke 
ist dabei die Einsicht, dass diese beson­
dere Personalpralatur eine herausragen­
de Bedeutung für den Dienst an der 
Einheit der Kirche besitzt, sowohl für 
den Glauben als solcher als auch für die 
Communio-Struktur in der Teilkirche 
und in deren Einbindung in die Gesamt­
kirche. Mit anderen Worten: sie ist nicht 
um ihrer selbst willen da, sondem erführt 
in ihrem Dasein als Werkzeug für die 
Einheit der Kirche in Glaube und Verfas­
sung ihre eigentliche Bedeutung. Einen 
interessanten Einblick in einen partiellen 
Bereich des kanonischen Rechts gewah­
ren dafür die Überlegungen von Joaquín 
Llobell zu den Kompetenzen der Perso­
nalpralaturen in den Heiligsprechungs­
prozessen, insbesondere in der Person 
des Pralaten (S. 169-183). 

Ein letzter Beitrag widmet sich 
schlieBlich dem eingangs erwahnten Pro­
blem bezüglich der kirchenrechtlichen 
Natur des Opus Dei. Carlos José Errá,zuriz 
M. stellt die Frage, warum das Opus Dei 
tatsachlich eine Personalpralatur ist (S. 
135-147). Er kommt auf dem Hinter­
grund der rechtlich relevanten Entwick­
lung zu dem Ergebnis, dass rnit diesem 
eine hierarchisch strukturierte und sich 
einem spezifischen Charisma verdan­
kende kirchliche Realitat in das Leben 
der Kirche eingepflanzt worden ist. Die­
se will die Dii:izese als verfassungsrechtli­
che Grundform nicht ersetzen und als 
Teilkirche abli:isen, sondem in ihr leben 
und arbeiten, indem die Glaubigen, die 
sich dem Charisma verbunden fühlen 
für die Fi:irderung des Lebens in de; 

Dii:izese befáhigt werden (S. 147). Das ist 
grundsii.tzlich zu begriiBen. Die entschei­
dende Anfrage an diese Überlegungen 
verbleibt damit aber dennoch: Ist diese 
Zielrichtung nicht gerade Kennzeichen 
einer vereinigungsrechtlichen Einrich­
tung, die sich auf der Grundlage des 
c. 215 CIC in den Dienst an einem spezi­
fischen Teilaspekt der kirchlichen Sen­
dung stellen lii.sst? Die Diskussion wird 
weiter geführt werden müssen - um des 
Wesens der kodikarischen Personalprala­
tur sowie des Opus Dei willen. Der vor­
liegende Tagungsband stellt dafür ohne 
Zweifel eine Erkenntnishilfe dar, die für 
jeden unverzichtbar ist, der sich mit die­
ser Frage eingehender befassen muss. 

Christoph Ohly, Trier 

11. Ge r des, Christian, Der BischOflich 
Münstersche Offizial zu Vechta. Ein 
kirchliches Amt sui generis, Münster: 
Aschendorff 2010, 144 S. 
Als ,,inkompatibles Unikat" (115) im 

facettenreichen Ámtergefüge der ri:i­
misch-katholischen Kirche und als welt­
weit staatskirchenrechtlich einzigartiges 
Rechtsinstitut entziehen sich der im Tite! 
genannte Amtstrager und sein Offizialat 
"hinsichtlich ihrer Eigenheiten sowie 
historischen und rechtlichen Grundlagen 
. . . zunehmend dem Verstehen vieler 
Zeitgenossen" (10). Nur kirchliche ln­
sider und Katholiken des Oldenburger 
Landes dürften es wissen: Wahrend ein 
Offizial heute in der Regel als Judizialvi­
kar agiert und das kirchliche Gericht 
leitet, meist Offizialat genannt, also die 
richterliche Vollmacht (potestas iudicialis) 
des Bischofs reprii.sentiert und ausübt, 
trifft dies für den Inhaber des Amtes mit 
dem leicht zungenbrecherischen Tite! 
"Bischi:iflich Münsterscher Offizial zu 
Vechta" nicht zu. Als einziger deutscher 
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